
Fertigstellungsanzeige von Aufgrabungen im öffentlichen Straßenraum 

Hiermit wird angezeigt, dass die Wiederherstellung der Aufgrabung abgeschlossen ist. 
Gegenüber der Stadt Sindelfingen wird für die Aufgrabung im öffentlichen Raum nach BGB § 633 ff. 5 Jahre
Garantie vom Antragsteller gewährleistet. Dies gilt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellungsanzeige.  

 Markierung vorhanden   Markierung wiederhergestellt 
 Verkehrssicherung vollständig abgebaut 

Antragsteller*in bzw. Auftraggeber*in 

Ausführendes Bauunternehmen (nur auszufüllen bei Abweichung zu Antragsteller) 

Datum Antragstellung auf Genehmigung 

Ort der Aufgrabung: 

Straße:  ………………………………………………………………………………………………... 

Hausnr.: ………………………………………………………………………………………………... 

Grund und Art der Aufgrabung: 

 Kanal   Wasser  Fernwärme  Gas  Strom  Telekommunikation 

 Hausanschluss   punktuelle Aufgrabung  Querung  Längsleitung ca. ……..m 

Datum Unterschrift 

____________________________ _______________________________ 

Tiefbauamt
Abteilung Straßen- und Brückenbau

E-Mail Strassen@Sindelfingen.de

Stadtverwaltung · Rathausplatz 1 · 71063 Sindelfingen 

Stadtverwaltung Stadtverwaltung 
Tiefbauamt

Abteilung Straßen- und Brückenbau 
Rathausplatz 1
71069 Sindelfingen  
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